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Bundesverwaltungsgericht bestätigt 
Mobilfunkentscheidung der Bundesnetzagentur 

Kurth: „Klarheit und Rechtssicherheit für alle Beteiligten“ 

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth, zeigte sich erleichtert 
über die heutige Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu den 
Mobilfunkterminierungsentgelten. 
 
„Wir haben jetzt Klarheit und Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Zweifel an 
unserer Entscheidungspraxis sind widerlegt und ausgeräumt. Dies bildet eine 
gute Grundlage für die Zukunft des Mobilfunkmarkts, auch für das Verhältnis 
von Mobilfunk zum Festnetz. Es ist ein guter Tag für Kunden und Verbraucher, 
die nur die tatsächlich als effizient nachgewiesenen Kosten entrichten müssen. 
 
Ich appelliere auch an die Mobilfunkunternehmen, nun auf Basis der 
Entscheidung mit uns konstruktiv zusammenzuarbeiten, um die künftige 
Entwicklung planbar zu gestalten“, sagte Präsident Kurth. 
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